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An die 

Kanzlei den Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
\,Jien,1. 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr 0 Scrinzi und_ Genossen vom 

8~Juli 197'1, NrQ755/J, betreffend Besoldung der Bundesbediensteten 

an Universitätskliniken, beehre ich mich auszuführen: 

Zur BesorgLlng allgemeiner Personalangelegenhci tcn von Bundesbe

dienstetell ist auf Grund der noch in Gel tu:ng stehenden Verordnu.ng 

der Bundesregierung vom 23 Q Feb,,'193LI-, BGBI .. Nrc1ß6, primär daß 

Bundeskanzleramt zuständig. Die Gewährung v'on Nebeugebü.hren (Zu-

lagen) stellt ein.e solche allgemeine Pe:t.'sonalangelegenhei t dar .. 

Die vorliegende Anfrage berührt ein Problem, das über den Bereich 

der Univer;3:Ltätskliniken binausgeht und nolJ.ezu den gesamten Bereich 

d.er Personal Ve.l"'h"al tung des Bundes erfaßt c Dieses Problem besteht 

in der lmterschiedlichen Besoldung der Bediensteten der IJänder und 

Gemeinden einerseits und der Bediensteten des Bund.es al1dererseitso 

Diese unterschiedliche Besoldung l::ommt vi<.üfach in cl.er Gewährung 

höherer Zulagen an die BE!dienstetcn der J.1änder und Gemeinden zum 

Ausdrucko Besonders al;:ut ist dieses Problem in Bereichen wie den 

Kliniken und Kran.kenanstal ten, wo Bundes·- und Landesbedienstete 

eng miteinander arbeiteno 

Das Bundeskanzleramt arbeitet de:czeit gemeinsam mit c1em Bundes-

ministerium für Finanzen und dem Bundesm:i.niste}~:Lum für \-lissenschaft 

'und Forschung 8JJ. einer Nebl:mgebührenregelung für die Angehörigen 

des medizinisch.-technischen Dienstes an den Anstalten und wissen·

schaftlichen Hochschulen des Bundeso Mit dieser Hegelung, d.ie für 
clen gesamten BUlldesbereic.h geltell muß, soll eine vlenigstens teil

weise Angleiehung der Besoldl.illg der an den Uni versi tä tskLLnil::en 

vervfend.etcn Bediensteten. an die Besoldung der Landesbediensteten 

an Kranken8nstal ten erreicht \-{crd.en .. 
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